
  
 
 
 
 
                       Antrag auf Einrichtung einer Sperre  
              nach dem Bundesmeldegesetz 
                 in der derzeit geltenden Fassung 
 
 
 
 
 

Antragsteller 
Name, Geburtsname, Vorname(n), Doktorgrad Geburtsdatum 

 
Adresse 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach Maßgabe des Bundesmeldegesetzes beantrage ich die Einrichtung folgender Sperren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diese Erklärung gilt auch für meinen Ehegatten/Lebenspartner (hierzu ist auch die Unterschrift des Ehegatten erforderlich!) 

Name, Geburtsname, Vorname(n), Doktorgrad Geburtsdatum 

 
Adresse 
 

Der Antrag gilt auch für meine in derselben Wohnung lebenden minderjährigen Kinder: 
Name, Vorname(n) Geburtsdatum 

 
Name, Vorname(n) Geburtsdatum 

Name, Vorname(n) Geburtsdatum 

 
Name, Vorname(n) Geburtsdatum 

 
 

 
 
Unterschrift des/der Erklärenden    Unterschrift des Ehegatten  

Erläuterungen auf der Rückseite 

Eingangsstempel Ort, Datum 

 
Verwaltungsgemeinschaft Welden 
Einwohnermeldeamt 
Marktplatz 1 
86465 Welden 

1. Sperren, für die keine Begründung erforderlich ist: 
 

        Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG).  

           Ich beantrage, dass meine Daten nicht an die Religionsgesellschaft meines Ehegatten, soweit dieser nicht 
          der gleichen Religionsgemeinschaft angehört, übermittelt werden.  

        Diese Erklärung gilt auch für meine minderjährigen Kinder, sowie sie ebenfalls nicht meiner Religions- 

           gemeinschaft oder der meines Ehegatten angehören (Einverständniserklärung aller Sorgeberechtigten ist  
           hierfür notwendig). 
 

        Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten an Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit  

          allgemeinen Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BMG). 
 

        Der Weitergabe meiner Daten an Adressbuchverlage wird widersprochen (§ 50 Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 BMG). 
 

        Für den Fall eines Altersjubiläums (z.B. 80.Geburtstag) oder eines Ehejubiläums  

          darf eine Mittelung über dieses Jubiläum nicht weitergegeben werden (§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 BMG). 
 

        Widerspruch gegen die Weitergabe meiner Daten nach § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz an das Bundesamt 

           für Wehrverwaltung zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial (bis Vollendung des 18. Lebensjahr). 

 

       
2. Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist: 
 

    Auskunftssperre, da Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen 
    für mich oder eine andere Person entstehen kann (§ 51 BMG). 
 

Begründung: 

3. Auskünfte, die der Zustimmung bedürfen (§ 44 Abs. 3 BMG): 
  

   Ich bin damit einverstanden, dass Melderegisterauskünfte übermittelt werden, zum Zwecke 
    der Werbung            des Adresshandels 

 


